
#ST# Bundesbeschluss
über die Finanzrechnung der PTT-Betriebe
für das Jahr 1996

vom 23. September 1997

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 13 Buchstabe e des PTT-Organisationsgesetzes l>,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 16. April 19972>,

beschliesst:

Arti

Die Erfolgsrechnung der PTT-Betriebe mit einem Unternehmungsgewinn im Jahre
1996 von 250006071 Franken, die Bilanz per 31.Dezember 1996 und die Kon-
trolle der Verpflichtungskredite für Liegenschaften werden mit folgenden Ein-
schränkungen genehmigt:
- eine angemessene Rückstellung für die Vorsorgeordnung C25 in der Bilanz ist

nicht vorgesehen.
- Die Grundlagen für die Bewertung der Beteiligungen des Departementes Tele-

com sind unvollständig und erlauben keine abschliessende Beurteilung.

Art. 2
Der Untemehmungsgewinn von 250 006 071 Franken wird wie folgt verwendet:

Franken

- Ablieferung an die eidgenössische Kasse 250 000000
- Zuweisung in Eigenkapital Telecom (Ausgleichsreserve) 6 071

Art. 3

Die Überschreitungen der bewilligungspflichtigen Kredite von 454 269 080 Fran-
ken in der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Art. 4

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referendum.

Ständerat, 9. Juni 1997 Nationalrat, 23. September 1997
Der Präsident: Delalay Die Präsidentin: Stamm Judith
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführer: Anliker
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